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RS OGH 2014/10/9 6Ob160/14v,
10Ob34/18z, 5Ob54/19f, 9Ob19/22t

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.10.2014

Norm

AußStrG 2005 §107 Abs3 Z4

Rechtssatz

Das Gericht darf das Ausreiseverbot nur bei objektiven Anhaltspunkten für eine geplante Mitnahme des Kindes ins

Ausland durch einen Elternteil und nach Prüfung der Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahme anordnen. Der Eingri: in

das Privatleben der betre:enden Person darf – insbesondere im Hinblick auf Art 8 Abs 1 EMRK – nicht

unverhältnismäßig zu der damit beabsichtigten Förderung der Kindesinteressen sein. Es kommt nicht darauf an, dass

diese Maßnahme die ultima ratio darstellt, die erst nach Ausschöpfung anderer Maßnahmen zulässig wäre.
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